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Öffentliche Bekanntmachung 

 
des Kreiswahlleiters für den Bundestagswahlkreis 168 

Werra-Meißner – Hersfeld-Rotenburg 
 

 

 
 
Bundestagswahl am 23. Februar 2025; 
Aufforderung zur Einreichung von Kreiswahlvorschlägen für den Wahlkreis 168 Werra-Meiß-
ner – Hersfeld-Rotenburg 
 
Die Durchführung der Bundestagswahl richtet sich nach dem Bundeswahlgesetz (BWG) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 23. Juli 1993 (BGBl. I S. 1288, 1594), zuletzt geändert 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 7. März 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 91) und nach der Bundes-
wahlordnung (BWO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. April 2002 (BGBl. I S. 
1376), zuletzt geändert durch Verordnung vom 12. September 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 283). 
 
I. Einreichung von Kreiswahlvorschlägen 
 
Gemäß § 32 BWO fordere ich hiermit zur möglichst frühzeitigen Einreichung von Kreiswahl-
vorschlägen für den Wahlkreis 168 Werra-Meißner – Hersfeld-Rotenburg für die Wahl zum 
Einundzwanzigsten Deutschen Bundestag am 23. Februar 2025 auf.  
 
Kreiswahlvorschläge können gemäß § 18 Abs. 1 BWG von Parteien und nach Maßgabe des      
§ 20 BWG von Wahlberechtigten eingereicht werden.  
 
Eine Partei kann in jedem Wahlkreis nur einen Kreiswahlvorschlag einreichen (§ 18 Abs. 5 
BWG). 
 
Parteien, die im Deutschen Bundestag oder einem Landtag seit deren letzter Wahl nicht auf 
Grund eigener Wahlvorschläge ununterbrochen mit mindestens fünf Abgeordneten vertreten 
waren, können als solche einen Wahlvorschlag nur einreichen, wenn sie spätestens am 7. 
Januar 2025 (47. Tag vor der Wahl), 18:00 Uhr, der Bundeswahlleiterin, Gustav-Stresemann-
Ring 11, 65189 Wiesbaden, ihre Beteiligung an der Wahl angezeigt haben und der Bundes-
wahlausschuss ihre Parteieigenschaft festgestellt hat (§ 18 Abs. 2 Satz 1 BWG).  
 
In der Anzeige ist anzugeben, unter welchem Namen sich die Partei an der Wahl beteiligen 
will. Die Anzeige muss von mindestens drei Mitgliedern des Bundesvorstandes, darunter der 
oder dem Vorsitzenden oder der oder dem stellvertretenden Vorsitzenden, persönlich und 
handschriftlich unterzeichnet sein. Hat die Partei keinen Bundesvorstand, so tritt der Vorstand 
der jeweils obersten Parteiorganisation an die Stelle des Bundesvorstandes. Die schriftliche 
Satzung und das schriftliche Programm der Partei sowie ein Nachweis über die satzungsge-
mäße Bestellung des Vorstandes sind der Anzeige beizufügen. Der Anzeige sollen Nachweise 
über die Parteieigenschaft nach § 2 Abs. 1 Satz 1 des Parteiengesetzes in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 31. Januar 1994 (BGBl. I S.149), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
27. Februar 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 70), beigefügt werden (§ 18 Abs. 2 Satz 2 bis 6 BWG).  
 
Der Kreiswahlvorschlag darf nur den Namen einer Bewerberin oder eines Bewerbers enthal-
ten. Jede Bewerberin oder jeder Bewerber kann nur in einem Wahlkreis und hier nur in einem 
Kreiswahlvorschlag benannt werden. Als Bewerberin oder Bewerber kann nur vorgeschlagen 
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werden, wer seine Zustimmung dazu schriftlich erteilt hat; die Zustimmung ist unwiderruflich          
(§ 20 Abs. 1 BWG).  
 
Weiterhin kann als Bewerberin oder Bewerber einer Partei in einem Kreiswahlvorschlag nur 
benannt werden, wer wählbar ist (§ 15 BWG), nicht Mitglied einer anderen Partei ist und in 
einer Mitgliederversammlung zur Wahl eines Wahlkreisbewerbers oder in einer besonderen 
oder allgemeinen Vertreterversammlung hierzu gewählt worden ist. Mitgliederversammlung 
zur Wahl eines Wahlkreisbewerbers ist eine Versammlung der im Zeitpunkt ihres Zusammen-
tritts im Wahlkreis zum Deutschen Bundestag wahlberechtigten Mitglieder der Partei (§ 21 
Abs. 1 BWG).  

 
An der Kandidatenaufstellung dürfen sich nur solche Mitglieder bzw. Vertreter beteiligen, die 
im Zeitpunkt des Zusammentritts der jeweiligen Versammlung zum Bundestag wahlberechtigt 
sind.  

 
Jede stimmberechtigte Teilnehmerin und jeder stimmberechtigte Teilnehmer einer Mitglieder- 
oder Vertreterversammlung hat die Befugnis, der Versammlung Vorschläge für die Wahl zu 
unterbreiten; darüber hinaus haben Bewerberinnen und Bewerber das Recht, sich und ihr Pro-
gramm der Versammlung in angemessener Zeit vorzustellen (§ 21 Abs. 3 Satz 2 und 3 BWG).  

 
In jedem Kreiswahlvorschlag sollen eine Vertrauensperson und eine stellvertretende Vertrau-
ensperson bezeichnet werden (§ 22 BWG). Fehlt diese Bezeichnung, so gilt die Person, die 
als Erste unterzeichnet hat, als Vertrauensperson, und diejenige, die als Zweite unterzeichnet 
hat, als stellvertretende Vertrauensperson.  

 
Bewerberinnen und Bewerber, für die im Melderegister auf Grund ihrer Gefährdung ein Sperr-
vermerk nach § 51 Abs. 1 Bundesmeldegesetz eingetragen ist, müssen im Wahlvorschlag, der 
Niederschrift über die Mitglieder-/Vertreterversammlung zur Aufstellung des Bewerbers, der 
Zustimmungserklärung und der Wählbarkeitsbescheinigung mit Anschrift ihrer Hauptwohnung 
angegeben werden. Sie können allerdings beim Kreiswahlleiter durch eine bis zum Ablauf der 
Einreichungsfrist abzugebende Erklärung verlangen, dass in der Bekanntmachung der zuge-
lassenen Wahlvorschläge an Stelle ihrer Anschrift eine so genannte Erreichbarkeitsanschrift 
angegeben wird (§ 38 Satz 5 BWO). Als Erreichbarkeitsanschrift empfiehlt sich das Wahlkreis-
büro o.ä.; ein Postfach kann nicht als Erreichbarkeitsanschrift angegeben werden. Mit der Er-
klärung muss die Bewerberin oder der Bewerber durch Bestätigung der Meldebehörde nach-
weisen, dass für sie oder ihn ein melderechtlicher Sperrvermerk eingetragen ist. Sofern ein 
Sperrvermerk im Melderegister eingetragen ist und die Voraussetzungen für die Angabe einer 
Erreichbarkeitsanschrift vorliegen, wird diese auch in das Formblatt für eine Unterstützungs-
unterschrift – Anlage 14 BWO – eingetragen. Die Wahlvorschlagsträger müssen bei der An-
forderung der Formblätter für Unterstützungsunterschriften auf den Sperrvermerk im Meldere-
gister hinweisen und eine Erreichbarkeitsanschrift angeben.   
 
II. Inhalt und Form der Kreiswahlvorschläge 
 
(A) Der Kreiswahlvorschlag soll nach dem Muster der Anlage 13 BWO eingereicht werden. 
Eine Möglichkeit, Kopien, Faxe oder sonst elektronisch übermittelte Anlagen und Unterschrif-
ten zu akzeptieren, besteht im Wahlverfahren nicht, auch nicht, wenn in den Folgetagen das 
Original nachgeliefert werden sollte. 
 
Er muss enthalten: 
1. den Familiennamen, die Vornamen, den Beruf oder den Stand, das Geburtsdatum, den 
Geburtsort und die Anschrift (Hauptwohnung) des Bewerbers,  
 
2. den Namen der einreichenden Partei und, sofern sie eine Kurzbezeichnung verwendet, 
auch diese, bei anderen Kreiswahlvorschlägen (§ 20 Abs. 3 BWG) deren Kennwort.  
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Er soll ferner Namen und Anschriften der Vertrauensperson und der stellvertretenden Vertrau-
ensperson enthalten.  
 
(B) Kreiswahlvorschläge von Parteien sind von mindestens drei Mitgliedern des Vorstandes 
des Landesverbandes, darunter dem Vorsitzenden oder seinem Stellvertreter, persönlich und 
handschriftlich zu unterzeichnen. Hat eine Partei in einem Land keinen Landesverband oder 
keine einheitliche Landesorganisation, so müssen die Kreiswahlvorschläge von den Vorstän-
den der nächstniedrigen Gebietsverbände, in deren Bereich der Wahlkreis liegt, dem Satz 1 
gemäß unterzeichnet sein. Die Unterschriften des einreichenden Vorstandes genügen, wenn 
er innerhalb der Einreichungsfrist nachweist, dass dem Landeswahlleiter eine schriftliche, dem 
Satz 1 entsprechende Vollmacht der anderen beteiligten Vorstände vorliegt.  
 
(C) Bei anderen Kreiswahlvorschlägen haben drei Unterzeichner des Wahlvorschlages ihre 
Unterschriften auf dem Kreiswahlvorschlag (Anlage 13 BWO) selbst zu leisten. § 34 Absatz 4 
Nr. 3 und 4 BWO gilt entsprechend.  
 
(D) Muss ein Kreiswahlvorschlag von mindestens 200 Wahlberechtigten des Wahlkreises un-
terzeichnet sein, so sind die Unterschriften auf amtlichen Formblättern nach Anlage 14 BWO 
unter Beachtung folgender Vorschriften zu erbringen:  
 
1. Der Kreiswahlleiter liefert die Formblätter auf Anforderung kostenfrei. Bei der Anforderung 
sind Familienname, Vornamen und Anschrift (Hauptwohnung) des vorzuschlagenden Bewer-
bers anzugeben. Wird bei der Anforderung der Nachweis erbracht, dass für den Bewerber im 
Melderegister eine Auskunftssperre gemäß den § 51 Abs. 1 Bundesmeldegesetz eingetragen 
ist, wird anstelle seiner Anschrift (Hauptwohnung) eine Erreichbarkeitsanschrift verwendet. Als 
Bezeichnung des Trägers des Wahlvorschlages, der den Kreiswahlvorschlag einreichen will, 
sind außerdem bei Parteien deren Namen und, sofern sie eine Kurzbezeichnung verwenden, 
auch diese, bei anderen Kreiswahlvorschlägen deren Kennwort anzugeben. Parteien haben 
ferner die Aufstellung des Bewerbers in einer Mitglieder- oder einer besonderen oder allge-
meinen Vertreterversammlung nach § 21 des Bundeswahlgesetzes zu bestätigen. Der Kreis-
wahlleiter hat die in den Sätzen 2 und 4 genannten Angaben im Kopf der Formblätter zu ver-
merken.  
 
2. Die Wahlberechtigten, die einen Kreiswahlvorschlag unterstützen, müssen die Erklärung 
auf dem Formblatt persönlich und handschriftlich unterzeichnen; neben der Unterschrift sind 
Familienname, Vornamen, Geburtsdatum und Anschrift (Hauptwohnung) des Unterzeichners 
sowie der Tag der Unterzeichnung anzugeben. Von Wahlberechtigten im Sinne des § 12 Abs. 
2 Satz 1 Nr. 1 und 2 BWG ist der Nachweis für die Wahlberechtigung durch die Angaben 
gemäß Anlage 2 und 2a BWO und Abgabe einer Versicherung an Eides statt zu erbringen.  
 
3. Für jeden Unterzeichner ist auf dem Formblatt oder gesondert eine Bescheinigung der Ge-
meindebehörde, bei der er im Wählerverzeichnis einzutragen ist, beizufügen, dass er im Zeit-
punkt der Unterzeichnung in dem betreffenden Wahlkreis wahlberechtigt ist. Gesonderte Be-
scheinigungen des Wahlrechts sind vom Träger des Wahlvorschlages bei der Einreichung des 
Kreiswahlvorschlages mit den Unterstützungsunterschriften zu verbinden. Wer für einen an-
deren eine Bescheinigung des Wahlrechts beantragt, muss nachweisen, dass der Betreffende 
den Kreiswahlvorschlag unterstützt.  
 
4. Ein Wahlberechtigter darf nur einen Kreiswahlvorschlag unterzeichnen; hat jemand mehrere 
Kreiswahlvorschläge unterzeichnet, so ist seine Unterschrift auf allen weiteren Kreiswahlvor-
schlägen ungültig.  
 
5. Kreiswahlvorschläge von Parteien dürfen erst nach Aufstellung des Bewerbers durch eine 
Mitglieder- oder Vertreterversammlung unterzeichnet werden. Vorher geleistete Unterschriften 
sind ungültig.  
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(E) Dem Kreiswahlvorschlag sind beizufügen: 
 
1. die Erklärung des vorgeschlagenen Bewerbers nach dem Muster der Anlage 15 BWO, dass 
er seiner Aufstellung zustimmt und für keinen anderen Wahlkreis seine Zustimmung zur Be-
nennung als Bewerber gegeben hat,  
 
2. eine Bescheinigung der zuständigen Gemeindebehörde nach dem Muster der Anlage 16 
BWO, dass der vorgeschlagene Bewerber wählbar ist,  
 
3. bei Kreiswahlvorschlägen von Parteien  
 
a. eine Ausfertigung der Niederschrift über die Beschlussfassung der Mitglieder- oder Vertre-
terversammlung, in der der Bewerber aufgestellt worden ist, im Falle eines Einspruchs nach      
§ 21 Abs. 4 BWG auch eine Ausfertigung der Niederschrift über die wiederholte Abstimmung, 
mit den nach § 21 Abs. 6 des Gesetzes vorgeschriebenen Versicherungen an Eides statt; die 
Niederschrift soll nach dem Muster der Anlage 17 BWO gefertigt, die Versicherung an Eides 
statt nach dem Muster der Anlage 18 BWO abgegeben werden, 

  

b. eine Versicherung an Eides statt des vorgeschlagenen Bewerbers gegenüber dem Kreis-
wahlleiter nach dem Muster der Anlage 15 BWO, dass er nicht Mitglied einer anderen als der 
den Wahlvorschlag einreichenden Partei ist; für die Abnahme der Versicherung an Eides statt 
gilt § 21 Abs. 6 Satz 3 BWG entsprechend,  
 
4. die erforderliche Zahl von Unterstützungsunterschriften nebst Bescheinigungen des Wahl-
rechts der Unterzeichner (§ 34 Absatz 4 Nr. 2 und 3 BWO), sofern der Kreiswahlvorschlag von 
mindestens 200 Wahlberechtigten des Wahlkreises unterzeichnet sein muss.  
 
III. Frist für die Einreichung der Kreiswahlvorschläge 
 
Die Kreiswahlvorschläge sind spätestens am 34. Tag vor der Wahl, also am 

 
20. Januar 2025 

 
bis 18:00 Uhr (Ausschlussfrist) schriftlich im Büro des Kreiswahlleiters im Landratsamt Bad 
Hersfeld, Friedloser Straße 12, 36251 Bad Hersfeld, Zimmer B 314, einzureichen, das heißt, 
sie müssen zu diesem Termin im Original zugegangen sein (§ 54 Abs. 2 BWG). Die Einrei-
chungsfrist ist eine gesetzliche Ausschlussfrist; eine Wiedereinsetzung in den vorigen Stand 
ist ausgeschlossen. Es empfiehlt sich daher, die Kreiswahlvorschläge mit allen erforderlichen 
Anlagen möglichst frühzeitig einzureichen.  
Hinweise, Formulare und weitere Informationen sind im Themenportal des Landeswahlleiters 
unter der Internetadresse „wahlen.hessen.de“ abrufbar.  
 
IV. Zurücknahme und Änderung von Kreiswahlvorschlägen 
 
Nach Einreichung können Kreiswahlvorschläge durch gemeinsame schriftliche Erklärung der 
Vertrauensperson und der stellvertretenden Vertrauensperson zurückgenommen werden. Ein 
von mindestens 200 Wahlberechtigten unterzeichneter Kreiswahlvorschlag kann auch von der 
Mehrheit der Unterzeichner durch persönliche handschriftliche Erklärung zurückgenommen 
werden. 
 
Für die Änderung von Kreiswahlvorschlägen, die nach Ablauf der Einreichungsfrist nur bei Tod 
oder Wählbarkeitsverlust des Bewerbers möglich ist, gilt Nr. IV. Abs. 1 entsprechend. Mängel 
können nach Ablauf der Einreichungsfrist nur noch bei an sich gültigen Wahlvorschlägen, nicht 
jedoch bei Mängeln nach § 25 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 5 BWG behoben werden. 
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Nach der Entscheidung des Kreiswahlausschusses über die Zulassung der Kreiswahlvor-
schläge, die am 24. Januar 2025 erfolgen wird, ist jede Zurücknahme, Änderung oder Män-
gelbeseitigung ausgeschlossen. 
 
V. Gebiet des Wahlkreises 168 Werra-Meißner – Hersfeld-Rotenburg 
 
Zum Wahlkreis 168 gehören die Städte und Gemeinden des Werra-Meißner-Kreises und des 
Landkreises Hersfeld-Rotenburg. 
 
 
Bad Hersfeld, 09.01.2025                                              Der Kreiswahlleiter 
                                                                          für den Bundestagswahlkreis 168 
 
 
                                                                                        gez. Dieter Scheer 
 


